
      Technische Hinweise 

 
1. )  Die Planung, Einrichtung und Betreibung der Grundstücks- 

      entwässerungsanlage ist gem. der Hinweise und Bestimmungen in den §§  

      unter II, §      9, 10, 11, 12 der Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde  

      , nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie gemäß  

      der DIN   1986 bzw. DIN EN 12056 durchzuführen.  

 

2.)  Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksentwässerungsanlage einge- 

      leitet werden. 

 

3.)   In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten darf Niederschlags- 

wasser, Grund- und Dränwasser sowie unbelastetes Kühlwasser nur in den 

Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserkanal 

eingeleitet werden. 

 

4.)   In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen solche Stoffe nicht eingeleitet 

werden, die: 

- die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen, 

- giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden, 

- Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße angreifen sowie 

- die Abwasserreinigung oder die Schlammbeseitigung erschweren. 

 

5.)    Bei der Planung und Verlegung von Hausanschlussleitungen ist das Min- 

destgefälle von I = 1 : 100 einzuhalten.  

 

Ablaufstellen für Schmutzwasser, deren Ruhewasserspiegel im        

Geruchsverschluss unterhalb der Rückstauebene liegt, sind gegen Rückstau 

zu sichern. Als Rückstauebene gilt die Straßenoberfläche vor dem 

anzuschließenden Grundstück. Das unter der Rückstauebene anfallende  

Schmutzwasser ist dem öffentlichen Kanal rückstaufrei über eine 

automatisch arbeitende Abwasserhebeanlage zuzuführen. Abweichend 

davon kann eine Ableitung unter Verwendung eines Rückstauverschlusses  

erfolgen, wenn 

 

- ein natürliches Gefälle vorhanden ist, 

- die Räume, von denen Schmutzwasser abgeleitet wird, in Bereichen 

untergeordneter Nutzung liegen, 

- (bei fäkalienhaltigem  Abwasser aus Klosett- und Urinalanlagen) der  

Benutzerkreis der Anlagen klein ist (wie z.B. bei Einfamilienhäusern, 

auch mit Einliegerwohnung) und dem Benutzerkreis ein WC oberhalb 

der Rückstauebene zur Verfügung steht, 

- (bei fäkalienfreiem Abwasser) im Falle eines Rückstaus auf die Be- 

nutzung der Ablaufstellen verzichtet werden kann. 


